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RS OGH 1976/12/1 1Ob776/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1976

Norm

ABGB §650

ABGB §810

AußStrG §145 A

Rechtssatz

Einem Miterben, dem durch Praelegat die inländischen Vermögenswerte überlassen wurden, kann die Besorgung und

Verwaltung dieses Vermögens überlassen werden, auch wenn der Miterbe in Form eines Sublegates verp:ichtet

wurde, dem anderen Miterben einen Teil der Erträgnisse dieses Vermögens zukommen zu lassen.
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